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1. Anlass, Aufgabenstellung und Untersuchungsgebiet 

Die Stiftung Diakonie Kästorf beabsichtigt die westlich des Brömmelkamps gelegene 
Pflegeeinrichtung um zwei Gebäude zu erweitern. Der B-Plan hat eine Fläche von rund 5 ha, 
wobei der eigentlich betroffene Bereich die zwei geplanten Gebäude mit dem umgebenden 
Gelände umfasst. 

Zur Berücksichtigung des Artenschutzes sollen im betroffenen Bereich die Artengruppen 
Brutvögel und Fledermäuse und gegebenenfalls weitere Tierarten sowie gefährdete oder 
geschützte Gefäßpflanzen erfasst werden. Die Ergebnisse sollen artenschutzrechtlich 
bewertet und gegebenenfalls Maßnahmen zur Vermeidung oder zum Ausgleich 
vorgeschlagen werden.  

Im beplanten Bereich befindet sich eine Fläche mit magerem Grünland und halbruderaler 
Vegetation. Diese erscheint potenziell geeignet für das Vorkommen gefährdeter oder 
geschützter Tagfalter und Heuschrecken, weswegen diese Tiergruppen ebenfalls erfasst 
wurden. 

Das untersuchte Gebiet umfasst den betroffenen Bereich mit einem Puffer von ca. 50 Metern 
und hat damit eine Fläche von rund 2,8 ha. Es besteht aus Grünland mit einer Feldhecke im 
Südwesten, dem westlichsten Bestandsgebäude mit der umgebenden Außenanlage und 
schließt des Weiteren den Waldrand im Süden und Südwesten mit ein. Im Norden und 
Nordwesten liegt ein Streifen eines Ackers, der jedoch 2017 nicht mehr bewirtschaftet wird, 
innerhalb des B-Plans und des Untersuchungsgebiets. 

2. Bestandserfassungen 

2.1 Brutvögel 

2.1.1 Methoden 

Die Erfassung der Brutvögel wurde in Form einer Revierkartierung unter Berücksichtigung 
von SÜDBECK et al. (2005) durchgeführt. Aufgenommen wurden die Sichtbeobachtungen 
sowie die Gesänge und Rufe der Vogelarten durch drei vollständige Erfassungsdurchgänge 
in den Morgenstunden des 8. und 24. Mai und 13. Juni 2017. 

Aus den Ergebnissen der einzelnen Durchgänge wurde dann die Zahl der Brutreviere als so 
genannte „Papierreviere“ ermittelt. Kriterium für die Festlegung eines Papierreviers ist das 
„revieranzeigende Verhalten“ der Vögel wie Gesang, Balz, aggressives Verhalten gegenüber 
Artgenossen, Attacken auf Greif- und Rabenvögel, Beobachtung von Jungvögeln, Transport 
von Nistmaterial oder Futter. 

Die Vorkommen der einzelnen Arten werden allgemein nach Brutnachweis, (möglicher) 
Brutvogel sowie Nahrungsgast unterschieden. Kriterien hierfür sind: 

Brutnachweis (BN) 

• Altvögel tragen Futter bzw. füttern Jungvögel 

• Altvögel mit Jungvögeln im brutverdächtigen Gebiet 

• Altvögel im oder am Nest 

• Jungvögel im Nest. 

(möglicher) Brutvogel (BV) 

• Vogel mit Nistmaterial 

• Balzverhalten 

• Revieranzeigendes Verhalten 

Nahrungsgast (NG) 



 

Bebauungsplan KT 16 - „Brömmelkamp“ 

Bestandsaufnahme der Brutvögel, Fledermäuse, 
Heuschrecken, Tagfalter und Gefäßpflanzen mit 

artenschutzrechtlicher Bewertung 

 

4 

 

Vogelindividuum zur Nahrungsaufnahme im Gebiet, Brutplatz im Untersuchungsgebiet am 
Beobachtungsplatz sehr unwahrscheinlich. 

2.1.2 Ergebnisse 

Im Untersuchungsgebiet wurden 25 Vogelarten festgestellt, die in der folgenden Tabelle 
(Tab. 1) aufgeführt sind. In Karte 1 im Anhang ist das Ergebnis der Brutvogelkartierung 
dargestellt. 

 

Tab. 1: Vogelarten im Untersuchungsgebiet. 

K
ü

rz
e
l 

Art 
Schutz 

 

RL 
D/Nds 

Vorkommen 

BN BV NG 

A Amsel Turdus merula  */*  3  

Bm Blaumeise Parus caeruleus  */*  1  

Dg Dorngrasmücke Sylvia communis  */*  1  

Ei Eichelhäher Garrulus glandarius  */*  1  

Fe Feldsperling Passer montanus  V/V  1  

Gb Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla  */*  1  

Gg Gartengrasmücke Sylvia borin  */V  1  

Gp Gelbspötter Hippolais icterina  */V  1  

G Goldammer Emberiza citrinella  V/V  3  

He Heckenbraunelle Prunella modularis  */*  1  

Hr Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros  */*  1  

Kg Klappergrasmücke Sylvia curruca  */*  1  

K Kohlmeise Parus major  */*  2  

M Mehlschwalbe Delichon urbicum  3/V   3 

Mg Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla  */*  2  

Rk Rabenkrähe Corvus corone  */*  2 3 

Rt Ringeltaube Columba palumbus  */*  1  

Rm Rotmilan Milvus milvus 
EG VO A 

VSchRL I 
V/2   2 

Sm Schwanzmeise Aegithalos caudatus  */*  1  

Swm Schwarzmilan Milvus migrans 
EG VO A 

VSchRL I 
*/*   1 

Sd Singdrossel Turdus philomelos  */*  2  

S Star Sturnus vulgaris  3/3 1 4 20 

Sum Sumpfmeise Parus palustris  */*  1  

St Wiesenschafstelze Motacilla [f.] flava  */* 1   

Zi Zilpzalp Phylloscopus collybita  */*  2  
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Legende: 

Schutz: 

 

gesetzlich streng geschützt durch 

EG VO A = Vogelart des Anh. A der EU-ARTENSCHUTZVERORDNUNG (Verordnung (EG) Nr. 338/1997) 
VSchRL I = Vogelart des Anh. I der Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG)  

 Alle übrigen Vogelarten gelten gem. § 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 
(Richtlinie 79/409/EWG) als besonders geschützt. 

RL: 

 

 

Gefährdungsstatus nach 

D = Rote Liste Deutschland (GRÜNEBERG 2015) 

Nds = Rote Liste Niedersachsen (KRÜGER & NIPKOW 2015) 

Kategorien: 1 = Vom Aussterben bedroht 
 2 = stark gefährdet 
 3 = gefährdet 
 V = Art der Vorwarnliste 
  * = ungefährdet 
 ♦ = nicht bewertet 

Status des 
Vorkommens: 

BN = Brutnachweis 

BV = (möglicher) Brutvogel 

NG = Nahrungsgast 

 

2.1.3 Bewertung der Ergebnisse 

2.1.3.1 Nutzung des Untersuchungsgebiets durch die Vogelarten 

Auf der Eingriffsfläche wurde die Wiesen-Schafstelze mit einem Brutnachweis festgestellt. 
Das Bruthabitat befindet sich auf dem an das Diakoniegelände angrenzenden Acker. Weitere 
Vogelarten im direkten Bereich der geplanten Bebauung waren Stare, Rabenkrähen, Mehl-
schwalben, Rotmilane und ein Schwarzmilan, die über bzw. auf der Fläche als Nahrungs-
gäste auftraten. 

Star und Hausrotschwanz brüten in Nischen und Höhlen an den Bestandsgebäuden. Der 
Großteil der festgestellten Arten nutzt die angrenzenden Hecken und Gehölze als Brutha-
bitat. 

2.1.3.2 Geschützte Arten 

Alle europäischen Brutvogelarten sind gesetzlich besonders geschützt. Rotmilan und 
Schwarzmilan sind zudem in Anhang A der EU-Artenschutzverordnung sowie Anhang I der 
EU-Vogelschutzrichtlinie aufgeführt und daher streng geschützt. 

2.1.3.3 Gefährdete Arten 

Einige der vorkommenden Arten sind in ihrem Bestand gefährdet oder zeigen Tendenzen 
zum Bestandsrückgang und sind daher in der Roten Liste oder der Vorwarnliste aufgeführt: 

 

• der Rotmilan ist landesweit stark gefährdet (RL Kategorie 2) und steht 
deutschlandweit auf der Vorwarnliste (V), 

• der Star ist bundesweit und landesweit gefährdet (RL Kategorie 3), 
• die Mehlschwalbe ist bundesweit gefährdet (RL Kategorie 3) und steht in 

Niedersachsen auf der Vorwarnliste (V), 
• Goldammer und Feldsperling stehen auf den Vorwarnlisten Deutschlands und 

Niedersachsens (V), 
• Gartengrasmücke und Gelbspötter stehen in Niedersachsen auf der Vorwarnliste 

(V). 
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2.1.3.4 Betroffenheit durch das Vorhaben 

Durch die Umsetzung der Planung werden mageres Grünland bzw. halbruderale Gras- und 
Staudenflur sowie Sandacker bebaut. Auch ein Teil der Feldhecke, die im Südwesten das 
Gelände vom landwirtschaftlichen Weg im Süden abgrenzt, wird durch die Umsetzung der 
Planung wegfallen. Das westliche Bestandsgebäude wird voraussichtlich durch den Anbau 
eines Verbindungsgangs zum zukünftigen Nachbargebäude geringfügig verändert.  

Für die Wiesen-Schafstelze, eine typische Brutvogelart des Offenlandes, geht dadurch 
Bruthabitat für ein Brutpaar verloren. 

Ein großer Teil der Feldhecke kann erhalten bleiben, wodurch der Verlust an Bruthabitat für 
Vogelarten, die dort brüten, sehr gering sein wird. Es handelt sich um wenig störungsem-
pfindliche Arten, die auch am Siedlungsrand vorkommen. Daher sind diese Arten durch das 
Vorhaben nicht betroffen. 

Die an Gebäuden brütenden Arten Star und Hausrotschwanz könnten beeinträchtigt werden, 
wenn sie Brutmöglichkeiten an der von der Planung betroffenen Westseite des westlichen 
Gebäudes nutzen. Dies wurde während der Erfassung 2017 nicht festgestellt, kann jedoch 
für die folgenden Brutperioden nicht ausgeschlossen werden. 

Sollte der Baubeginn während der Brutzeit zwischen Anfang März und Ende September 
erfolgen, kann es bei allen vorkommenden und in der Umgebung des Eingriffsbereichs 
brütenden Vogelarten zu einer Störung des Brutgeschäfts mit der Folge der Brutaufgabe 
kommen. Dadurch kann es zur Tötung von Entwicklungsformen der Vögel kommen, womit 
eine Verletzung des Tötungsverbots (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) eintreten würde.  

Dies kann vermieden werden, indem Baumaßnahmen und insbesondere notwendige 
Gehölzrückschnitte an der Feldhecke sowie bauliche Veränderungen am Bestandsgebäude 
und die Baufeldeinrichtung auf der Freifläche (Bruthabitat der Wiesen-Schafstelze!) 
außerhalb der Brutzeit zwischen Anfang Oktober und Ende Februar beginnen. 
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2.2 Fledermäuse 

2.2.1 Methoden 

Ziel der Erfassung der Fledermäuse war es, festzustellen, ob diese im Eingriffsbereich 
Quartiere nutzen. Potenzielle Quartiere befinden sich in diesem Bereich nur am westlichen 
Bestandsgebäude, da die übrigen Gehölze, die voraussichtlich durch die Planung wegfallen, 
für Fledermausquartiere zu klein sind. Auch die Gebäudefassade ist nur in einem kleinen 
Bereich betroffen, wo ein Verbindungsgang zum Nachbargebäude angebaut werden soll. 

Während der Erfassungsgänge für Brutvögel wurde das Gebäude an der westlichen Seite 
nach möglichen Quartiereingängen und Nutzungsspuren von Fledermäusen abgesucht. 

Am 26. Juni 2017 wurde die durch den Bau betroffene Seite des westlichen Bestandsgebäu-
des mittels Fledermausdetektor und Horchbox auf Ausflüge von Fledermäusen während der 
Ausflugszeit von Sonnenuntergang bis ca. eine Stunde nach Sonnenuntergang kontrolliert. 

2.2.2 Ergebnisse 

An dem Gebäude wurden keine Nutzungsspuren von Fledermäusen festgestellt. Die 
Holzverschalung des Dachüberstands weist keine Öffnungen auf, die von den Tieren als 
Einschlupf dienen könnten. 

Während der Ausflugkontrolle wurden keine Fledermäuse festgestellt, die aus einem 
möglichen Quartier an der betroffenen Gebäudeseite ausflogen.  

2.2.3 Bewertung der Ergebnisse 

Es ergeben sich keine Hinweise auf eine Nutzung des betroffenen Bereichs an dem 
Gebäude durch Fledermäuse. Daher sind keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne 
des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz betroffen. Da die Fläche für diese Artengruppe 
zudem keine besonderen Strukturen wie beispielsweise wichtige Jagdhabitate in Form von 
Gewässern bietet, sind Konflikte mit den Verboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG 
ausgeschlossen. 
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2.3 Tagfalter 

2.3.1 Methoden 

Am 18.07.2017 wurde die Untersuchungsfläche (Abb. 1) in den Vormittagsstunden bei 
sonnigem, trockenem, schwachwindigem Wetter und einer Temperatur um 20°C begangen 
und die vorkommenden Tagfalter erfasst. Zusätzlich wurde anhand der Habitatausstattung 
der Fläche das potenzielle Vorkommen weiterer, planungsrelevanter Tagfalterarten 
eingeschätzt. 

Das Ergebnis der Kartierung ist in Tab. 2 dargestellt. Die potenziell vorkommenden Arten 
sind in Tab. 3 aufgeführt. 

2.3.2 Ergebnisse 

Im Untersuchungsgebiet wurden vier Tagfalterarten festgestellt (Tab. 2). Weitere 11 
Tagfalterarten sind auf der Fläche potenziell zu erwarten (Tab. 3). 

Tab. 2: Im Untersuchungsgebiet vorkommende Tagfalterarten. 

Gattung Art 

Familie Deutscher Name 

RL 

Nds / Nds 
regional / D Schutz 

Nektar- / Raupen- 
futterpflanzen 

Coenonympha 
pamphilus 
Nymphalidae 
(Edelfalter) 

Kleines 
Wiesenvögelchen, 
Kleiner Heufalter 

* / * / * § Thymian, Sommerflieder, 
Hahnenfuß, Habichtskraut, 
Margerite, Heidekraut, 
Zypressen-Wolfsmilch u.v.a. / 
Süßgräser (Poa spec., 
Festuca spec.) 

Maniola jurtina    
Nymphalidae 
(Edelfalter) 

Großes Ochsenauge * / * / *  Kratzdistel, Witwenblume, 
Dost, Schafgarbe, Brombeere, 
Klee, Heide, Thymian, 
Rainfarn u.v.a. / Verschiedene 
Süßgräser (Aufrechte Trespe, 
Schafschwingel, Wiesen-
Rispengras u.a.) 

Melanargia galathea 
Nymphalidae 
(Edelfalter) 

Schachbrettfalter * / * / *  sehr viele Nektarpflanzen / 
Gräser (z.B. Fiederzwenke, 
Aufrechte Trespe, Wiesen-
Rispengras) 

Ochlodes venatus 
(=sylvanus) 
Hesperiidae 
(Dickkopffalter) 

Rostfarbiger 
Dickkopffalter 

* / * / *  Acker-Kratzdistel, 
Glockenheide, Brombeere, 
Natternkopf, Greiskraut u.v.a. / 
Süßgräser wie Gemeines 
Knäuelgras, Fiederzwenke, 
Landreitgras und Pfeifengras. 

 

 

Tab. 3: Potenziell im Untersuchungsgebiet vorkommende Tagfalterarten. 

Gattung Art 

Familie Deutscher Name 

RL 

Nds / Nds 
regional / D Schutz 

Nektar- / Raupen- 
futterpflanzen 

Araschnia levana 
Nymphalidae 
(Edelfalter) 

Landkärtchen * / * / *  Weiße und violette Blüten 
(Brombeere, Wald-Engelwurz) 
/ Große Brennnessel 
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Gattung Art 

Familie Deutscher Name 

RL 

Nds / Nds 
regional / D Schutz 

Nektar- / Raupen- 
futterpflanzen 

Cupido minimus 
Lycaenidae 
(Bläulinge) 

Zwergbläuling 3 / -- / V § Wundklee und andere 
Schmetterlingsblütler / 
ausschließlich Wundklee 

Lycaena phlaeas      
Lycaenidae 
(Bläulinge) 

Kleiner Feuerfalter * / * / * § Glockenheide, Heidekraut, 
Wasserdost, Sommerflieder, 
Margerite, Thymian u.a. / 
Kleiner und Großer 
Sauerampfer, Stumpfblättriger 
Ampfer 

Papilio machaon   
Papilionidae 
(Ritterfalter) 

Schwalbenschwanz 2 / -- / V § Violette Blüten wie Rotklee, 
Sommerflieder, Flockenblume 
/ Verschiedene Dolden-
gewächse (Wilde Möhre, 
Petersilie, Dill u.a.) sowie 
Weinraute 

Pieris brassicae          
Pieridae (Weißlinge) 

Großer Kohlweißling * / * / *  Besonders violette 
Blütenpflanzen / Verschiedene 
Kreuzblütler (bes. Kohlarten) 
und Kapuzinerkresse 

Pieris napi                   
Pieridae (Weißlinge) 

Grünader-Weißling, 
Rapsweißling 

* / * / *  Breits Blütenspektrum, 
bevorzugt Blutweiderich / 
Verschiedene wild wachsende 
Kreuzblütler 
(Knoblauchsrauke, 
Wiesenschaumkraut u.a.) 

Pieris rapae                 
Pieridae (Weißlinge) 

Kleiner Kohlweißling * / * / *  Besonders violette 
Blütenpflanzen, z.B. 
Sommerflieder, 
Ackerkratzdistel, Kohldistel, 
Dost, Teufelsabbiss, Rotklee) / 
Verschiedene Kreuzblütler 
(Kohlarten), Gelber Wau, 
Kapuzinerkresse 

Polyommatus icarus 
Lycaenidae 
(Bläulinge) 

Hauhechel-Bläuling, 
Gemeiner Bläuling 

* / * / * § Wiesen-Platterbse, Wundklee, 
Luzerne, Hornklee, Dost, 
Thymian u.a. / 
Schmetterlingsblütler wie 
Gemeiner Hornklee, Dornige 
Hauhechel, Luzerne, Weißklee 

Thymelicus sylvestris 
Hesperiidae 
(Dickkopffalter) 

Braunkolbiger Braun-
Dickkopffalter 

* / * / *  Violette Blüten bevorzugt, 
Vogel-Wicke, Acker-
Kratzdistel, Sandköpfchen, 
Sandthymian, Flockenblume, 
Ziest, Hornklee, Brombeere 
u.a. / Gräser (Straußgras, 
Knäuelgras, Rispengras. 

Vanessa (= Cynthia) 
cardui Nymphalidae 
(Edelfalter) 

Distelfalter M / -- / V  Breits Spektrum / Distelarten, 
Große Brennnessel, 
Moschusmalve, Kräuter. 

Zygaena filipendulae 
Zygaenidae 
(Widderchen) 

Gemeines 
Blutströpfchen 

3 / T2 / -- § Kronwicke, Hornklee / 
Gemeiner Hornklee 
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Legende: 

Schutz: 

 

§ = besonders geschützt gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG 
§§ = streng geschützt gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

RL: 

 

 

Gefährdungsstatus nach 

Nds bzw. Nds regional (Region Tiefland) = Rote Liste Niedersachsen (LOBENSTEIN 2004) 

D = Rote Liste Deutschland (PRETSCHER 1998) 

Kategorien: 1 = Vom Aussterben bedroht 
 2 = stark gefährdet 
 3 = gefährdet 
 V = Art der Vorwarnliste 
 * = Art derzeit nicht gefährdet 
 M = nicht bodenständiger, gebietsfremder Wanderfalter 
Die letzten drei Einstufungen bedeuten, dass aktuell keine Gefährdung vorliegt. 

 

2.3.3 Bewertung der Ergebnisse 

2.3.3.1 Geschützte Arten 

Einige der vorkommenden bzw. potenziell vorkommenden Falterarten gehören nach § 7 (2) 
Nr. 13 BNatSchG zu den besonders geschützten Tierarten, sie sind in der Bundesarten-
schutzverordnung gelistet. Sie stehen unter dem besonderen gesetzlichen Schutz des § 44 
BNatSchG. Nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG streng geschützte Arten kommen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht vor. 

Falterarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie (streng zu schützende Arten von gemein-
schaftlichem Interesse) und Arten des Anhang II FFH-Richtlinie (Tierart von gemeinschaft-
lichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden 
müssen) sind aus der weiträumigen Umgebung des Untersuchungsgebietes nicht bekannt 
(BFN 2013), ihr Vorkommen ist daher sehr unwahrscheinlich. 

2.3.3.2 Gefährdete Arten 

Es wurden keine Tagfalterarten der Roten Liste von Niedersachsen oder Deutschland 
nachgewiesen. Aufgrund der Habitatausstattung könnten jedoch gefährdete bzw. stark 
gefährdete Arten vorkommen. 

2.3.3.3 Betroffenheit durch das Vorhaben 

Die (potenziellen) Vorkommen geschützter bzw. gefährdeter Falterarten beschränken sich 
vorwiegend auf die teils mageren und teils ruderal ausgeprägten Grünlandflächen im Gebiet. 
Auf dieser Fläche soll plangemäß eines der zwei neuen Gebäude errichtet werden, sodass 
ein großer Teil der Fläche überbaut wird und das Tagfalterhabitat verloren geht. 

Da bei diesem Bebauungsplan-Verfahren voraussichtlich § 44 Abs. 5 BNatSchG gilt, greift 
der Schutz des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur für streng geschützte Arten und Arten von 
gemeinschaftlichem Interesse, welche jedoch nicht unter den nachgewiesenen oder 
potenziell vorkommenden Arten zu finden sind. 

Bei der für Tagfalter wertvollen Fläche handelt es sich zum Teil um einen nach § 30 
BNatSchG besonders geschützten Biotoptyp. Daher wird davon ausgegangen, dass der 
Verlust dieses Biotops und damit des Tagfalter-Lebensraums an anderer Stelle wieder 
ausgeglichen wird.  
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2.4 Heuschrecken 

2.4.1 Methodik 

Die Heuschrecken wurden am 7. August 2017 erfasst. Dafür wurden drei Transekte auf die 
Fläche gelegt, die strukturell unterschiedliche Bereiche abdecken: A höherrasig und mit 
Hochstauden (u. a. Rainfarn), B mit Anteilen von niedrigwüchsigem Magerrasen und Land-
Reitgras, C auf der Ackerbrache mit großem Anteil Offenboden (Abb. 1). Die Transekte 
wurden langsam abgelaufen und alle rufenden sowie beobachteten Heuschrecken aufge-
nommen. Die Erfassung fand nachmittags bei ca. 25 °C, wechselnder Bewölkung (siehe 
Deckblattfoto) und wenig Wind statt. 

Die festgestellten Individuen wurden gezählt und Häufigkeitsklassen zugeordnet. Die Häufig-
keitsklassen entsprechen denen des Meldebogens für die landesweite Erfassung von Heu-
schrecken des NLWKN. Die Klassen werden hier in den römischen Ziffern I bis VII angege-
ben (siehe Legende zu Tab. 4). 

Ergänzt wird die Erfassung durch eine Potenzialeinschätzung weiterer Heuschreckenarten. 

 

 

Abb. 1:  
Lage der Transekte zur Erfassung der 
Heuschrecken (blaue Linien) und des 
Untersuchungsgebiets für Tagfalter (gelb 
gestrichelt). 

2.4.2 Ergebnisse 

In der folgenden Tabelle (Tab. 4) sind die festgestellten Heuschreckenarten mit 
Gefährdungskategorien, Schutzstatus und Häufigkeit auf der Planfläche dargestellt. Tab. 5 
zeigt die potenziell vorkommenden Heuschreckenarten. 
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Tab. 4:  Heuschreckenarten auf der Planfläche. 

 

Art 

RL Schutz Häufigkeitsklasse 

Nds öT D T A B C 

Feld-Grashüpfer 

Chorthippus apricarius 

- - - -  
III V  

Nachtigall-Grashüpfer  

Chorthippus biguttulus 

- - - -  
V VI I 

Brauner Grashüpfer  

Chorthippus brunneus 

- - - -  
  IV 

Wiesen-Grashüpfer  

Chorthippus dorsatus 

3 3 - -  
IV III  

Verkannter Grashüpfer 

Chorthippus mollis 

V - - -  
IV V III 

Gemeiner Grashüpfer 

Chorthippus parallelus 

- - - -  
I III  

Große Goldschrecke 

Chrysochraon dispar 

- - - -  
III  I 

Roesels Beißschrecke 

Metrioptera roeselii 

- - - -  
IV IV III 

Bunter Grashüpfer 

Omocestus viridulus 

- - - -  
 III  

Heidegrashüpfer 

Stenobothrus lineatus 

3 3 - V  
III IV  

Grünes Heupferd  

Tettigonia viridissima 

- - - -  
III IV III 

Legende: 

Schutz: 

 

§ = besonders geschützt gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG 
§§ = streng geschützt gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

RL: 

 

 

Gefährdungsstatus nach 

Nds bzw. öT (Region östliches Tiefland) = Rote Liste Niedersachsen (GREIN
 2005) 

D  bzw. T (Region Tiefland)= Rote Liste Deutschland (MAAS et al. 2011) 

Kategorien: 1 = Vom Aussterben bedroht 
 2 = stark gefährdet 
 3 = gefährdet 
 V = Art der Vorwarnliste 
 - = Art derzeit nicht gefährdet 
Die letzten zwei Einstufungen bedeuten, dass aktuell keine Gefährdung vorliegt. 

Häufigkeitsklassen in den Transekten A bis C: 

I: 

II: 

III: 

IV: 

V: 

VI: 

VII: 

Einzeltier 

mehrere Tiere (Anzahl unbestimmt) 

2 -   5 Tiere 

6 - 10 Tiere 

11 - 20 Tiere 

21 - 50 Tiere 

> 50 Tiere 
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Tab. 5: Weitere, potenziell auf der Fläche vorkommende Heuschreckenarten. 

 

Art 

Rote Listen Schutz potentielles Habitat im 
Untersuchungsgebiet Nds öT D T 

Langflügelige 
Schwertschrecke 

Conocephalus fuscus 

- - - -  Hochrasige Bereiche von 
Halbtrockenrasen, Wiesen, 
Hochstauden, Land-
Reitgras-Bestände 

Punktierte Zartschrecke 

Leptophyes punctatissima 

- - - -  Sträucher der südlich 
gelegenen Feldhecke, 
Waldrandbereiche im Süden 
und Osten 

Gemeine Eichenschrecke 

Meconema thalassium 

- - - -  Laubbäume im Süden und 
Osten sowie Feldhecke 

Gemeine Sichelschrecke 

Phaneroptera falcata 

- - - -  hochwüchsige Bereiche mit 
Land-Reitgras und 
Hochstauden 

 

2.4.3 Geschützte Arten 

Im Untersuchungsgebiet wurden keine gesetzlich geschützten Heuschreckenarten 
festgestellt. Auch potenziell ist nicht mit dem Vorkommen solcher Arten zu rechnen. 

2.4.4 Gefährdete Arten 

Mit Wiesen-Grashüpfer (Chorthippus dorsatus) und Heide-Grashüpfer (Stenobothrus 
lineatus) kommen zwei in Niedersachsen und im östlichen Tiefland Niedersachsens 
gefährdete (Kategorie 3) Heuschreckenarten vor. 

Der Verkannte Grashüpfer (Chorthippus mollis) steht in Niedersachsen auf der Vorwarnliste 
(V), der Heide-Grashüpfer ist auf der Vorwarnliste des deutschen Tieflands aufgeführt. 

Ein Vorkommen weiterer gefährdeter Arten ist aufgrund der Potenzialeinschätzung (Tab. 5) 
nicht zu erwarten. 

2.4.5 Bewertung der Ergebnisse und Betroffenheit durch das Vorhaben 

Mit insgesamt 11 nachgewiesenen Heuschrecken-Arten und bis zu neun Arten entlang der 
Transekte A und B weist die Fläche eine relativ hohe Artenzahl dieser Tiergruppe auf (Tab. 
4). Mit dem Vorkommen von zwei gefährdeten Arten kommt der extensiv gepflegten 
Grünlandfläche, in der die Transekte A und B liegen, nach der Bewertung von 
Tierlebensräumen nach BRINKMANN (1998) eine mittlere Bedeutung (Stufe 3) als 
Lebensraum für Heuschrecken zu. Verkannter Grashüpfer und Heidegrashüpfer sind zudem 
besonders an trockenwarme kurzrasige Vegetationsflächen angepasst. 

Die junge Ackerbrache weist erwartungsgemäß eine geringere Artenzahl auf und es 
kommen dort nur ungefährdete Heuschrecken-Arten vor, daher hat diese Fläche (Transekt 
C) eine geringe Bedeutung (Stufe 4).  

Da bei diesem Bebauungsplan-Verfahren voraussichtlich § 44 Abs. 5 BNatSchG gilt, greift 
der Schutz des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur für streng geschützte Arten und Arten von 
gemeinschaftlichem Interesse, welche jedoch nicht unter den nachgewiesenen oder 
potenziell vorkommenden Arten zu finden sind. 

Bei der für Heuschrecken wertvollen Fläche handelt es sich zum Teil um einen nach § 30 
BNatSchG besonders geschützten Biotoptyp. Daher wird davon ausgegangen, dass der 
Verlust dieses Biotops und damit des Heuschrecken-Lebensraums an anderer Stelle wieder 
ausgeglichen wird.  
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2.5 Gefäßpflanzen der Roten Liste 

2.5.1 Methode 

Am 5. Juli 2017 wurde die Eingriffsfläche mit der direkten Umgebung nach geschützten und 
gefährdeten Gefäßpflanzen (GARVE 2004) abgesucht. Die Arten sind in Tab. 6 aufgelistet. 
Die Wuchsorte der Vorkommen sind in Karte 1 im Anhang dargestellt.  

Für die Mengenangaben der festgestellten Vorkommen werden die Häufigkeitsklassen nach 
SCHACHERER (2001) angewendet, wobei in Tab. 6 die Häufigkeitsklasse des größten 
gefundenen Vorkommens angegeben wird:  

 

Häufigkeitsklassen nach SCHACHERER (2001): 

 
a 
Sprosse/Horste 

b blühende 
Sprosse 

c Deckung in 
m² 

0 früheres Vorkommen erloschen  

1 1 1 < 1 m² 

2 2 - 5 2 - 5 1 - 5 m² 

3 6 - 25 6 - 25 > 5 - 25 m² 

4 26 - 50 26 - 50 > 25 - 50 m² 

5 51 - 100 51 - 100 > 50 m² 

6 > 100 > 100 > 100 m² 

7 > 1.000 > 1.000 > 1.000 m² 

8 > 10.000 > 10.000 > 10.000 m² 

 

2.5.2 Ergebnis 

Es wurden zwei Gefäßpflanzen der Roten Liste festgestellt (Tab. 6). Die Heide-Nelke kommt 
an zwei Wuchsorten im Gebiet vor, während die Sand-Strohblume an einem Standort 
zusammen mit der Heide-Nelke wächst. 

 

Tab. 6:  Pflanzenarten der Roten Liste Niedersachsens im Untersuchungsgebiet.  

Kürzel 

  

Wissenschaftlicher Name 

  

Deutscher Name 

Gefährdung 
Tiefland und 
besonderer 

Schutz 
Häufig-

keit 

Dde Dianthus deltoides L. Heide-Nelke 3 § a6 

Har Helichrysum arenarium (L.) Moench Sand-Strohblume 3 § a5 

§: besonders geschützt gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG 
3: Rote Liste-Kategorie gefährdet 

 

2.5.3 Bewertung 

Das Vorkommen von Heide-Nelke und Sand-Strohblume westlich des westlichen 
Bestandsgebäudes liegt im Bereich eines der zwei geplanten Gebäude. Der Wuchsort beider 
Pflanzenarten wird damit vollständig überbaut. 

Bei der von der Planung betroffenen Fläche handelt es sich zum Teil um einen nach § 30 
BNatSchG besonders geschützten Biotoptyp. Daher wird davon ausgegangen, dass der 
Verlust dieses Biotoptyps an anderer Stelle wieder ausgeglichen wird. Die durch die Planung 
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bedrohten Vorkommen könnten auf eine solche Ausgleichsfläche umgesiedelt und damit 
erhalten werden. 

 

3. Abschließende Beurteilung 

Bei einem Großteil der im Gebiet angetroffenen Arten handelt es sich um ungefährdete, 
häufige und weit verbreitete Arten. Die Betroffenheit durch das Vorhaben bezieht sich vor 
allem auf die in der Feldhecke im Süden brütenden Vögel sowie die auf der Ackerfläche 
brütende Wiesenschafstelze. An dem Bereich des Bestandsgebäudes, der vom Anbau 
betroffen sein wird, wurden 2017 keine Bruten von Gebäudebrütern wie Star, Hausrot-
schwanz oder Haussperling festgestellt, was sich allerdings von Jahr zu Jahr ändern kann. 

Aus den Erfassungsergebnissen der Brutvögel ergeben sich keine notwendigen 
vorgezogenen (CEF-)Maßnahmen. Vermeidbare Tötungen sind zu verhindern, indem 
Rodungsarbeiten an der Hecke, der Beginn von Bauarbeiten am Bestandsgebäude sowie 
die Baufeldfreimachung im Bereich der Freifläche (Brutplatz der Wiesenschafstelze) 
außerhalb der Brutzeit der Vögel bzw. außerhalb der Biotopschutzzeit gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 
2 BNatSchG, das heißt nicht zwischen 1. März und 30. September stattfinden. 

Für Fledermausarten ergaben sich keine Hinweise auf Quartiere am Bestandsgebäude, 
weshalb sich für diese Artengruppe keine Konflikte mit dem Artenschutz im Hinblick auf die 
Planung ergeben. 

Die Freifläche, auf der eines der zwei geplanten Gebäude errichtet werden soll, weist 
teilweise einen nach § 30 BNatSchG geschützten Biotoptyp auf. Das Vorkommen von 
besonders geschützten und gefährdeten Tier- und Pflanzenarten unterstreicht den Wert 
dieser Fläche als Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten, potenziell ist das Vorkommen 
gefährdeter oder stark gefährdeter Tagfalterarten nicht auszuschließen. Diese Arten sind auf 
das Vorhandensein solcher mageren, extensiv genutzten Flächen angewiesen. Daher sollte 
im Rahmen der Eingriffsregelung ein adäquater Ausgleich der Fläche mit Umsiedlung der 
Vorkommen von Heide-Nelke und Sand-Strohblume erfolgen. 
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unabhängig von den obigen Angaben gelten die aktuell gültigen Fassungen. 
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1 VERANLASSUNG UND METHODIK

Mit der Errichtung des "Sozial- und Gesundheitscampus" durch die Kreiskrankenhaus Gifhorn
GmbH und die Diakonischen Heime Kästorf e. V. haben sich Eingriffe in Natur und Landschaft
ergeben, für die Kompensationsmaßnahmen erforderlich geworden sind. Ein Teil von diesen ist
innerhalb des Gültigkeitsbereiches des für das Vorhaben neu aufgestellten Bebauungsplanes
»Nr. 36 „Sozial- und Gesundheitscampus“ Ortschaft Gamsen« umgesetzt worden; eine weitere
Ausgleichsmaßnahme soll außerhalb des B-Plangebietes bei Wagenhoff, Gemeinde Wesendorf,
etwa 6,5 km nordnordwestlich des Eingriffsbereichs (vgl. Abb. 1-1), realisiert werden.

Eine fachlich begründete Änderung in der Konzeption der Maßnahmenplanung macht eine Neu-
fassung der Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung erforderlich,

Mit Schreiben vom 14. August 2012 beauftragte die Stiftung Diakonische Heime Kästorf, 38518
Gifhorn, die Biodata GbR, 38114 Braunschweig, mit der Durchführung einer Bestandsaufnahme
der aktuellen Biotopausstattung auf der vorgesehenen Kompensationsfläche sowie darauf auf-
bauen der Ermittlung der Bedarfsgrößen.

Abb. 1-1: Lage der Kompensationsfläche bei Wagenhoff.
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2 GEGENWÄRTIGER ZUSTAND

2.1 Biotopausstattung und Vegetation

Das für die Umsetzung der Kompensationsmaßnahme vorgesehene Grundstück (Flurstück 10/3,
Flur 1, Gemarkung Wagenhoff) besitzt eine Gesamtfläche von 67.269 m²; davon gelten katas-
termäßig 34.159 m² als Acker, 33.110 m² als Nadelwald.

Mitte August 2012 befand sich die Ackerfläche in einem fortgeschrittenen Brachestadium und
war mit einer Halbruderalen Gras- und Staudenflur trockener Standorte bewachsen, die teils
aus Ansaat (wenige Grasarten des Grünlandes), teils aus natürlicher Sukzession hervorgegan-
gen ist. Der vorhandene Vegetationsbestand tendiert pflanzensoziologisch zu einer Rainfarn-
Beifuß-Flur (Tanaceto-Artemisietum), jedoch finden sich in geringem Umfang auch Arten der
Sand-Magerrasen, u. a. das Berg-Sandköpfchen (Jasione montana) und die Heide-Nelke (Di-
anthus deltoides), wobei letztere in Niedersachsen als »gefährdet« (Rote-Liste-Kategorie 3) gilt
(GARVE 2004); zudem unterliegt diese Art dem gesetzlichen Schutz nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz.

Abb. 2-1: Vegetationsaspekt im Sommer 2012.

Die weitgehend geschlossene Krautschicht wird vom Rainfarn (Tanacetum vulgare) beherrscht, stellen-
weise sind Sträucher (zumeist späte Traubenkirsche – Prunus serotina) aufgekommen.
Rechts im Hintergrund ist die Weihnachtsbaumkultur aus Blauen Stechfichten zu erkennen.
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Abb. 2-2: Biotoptypen auf dem überplanten Flurstück.

Biotoptypen [in enger Anlehnung an V. DRACHENFELS (2011)]
ASb Sandacker; Brachestadium
ASs Sandacker, Spargelkultur
EBW Weihnachtsbaumkultur
EL Landwirtschaftliche Lagerfläche
HBA Baumreihe
HBE Baumgruppe
OL Lagerplatz für Hausgrundstück
OSM Kleiner Müllplatz
UHB Artenarme Brennesselflur
UHT Halbruderale Gras- und Staudenflur trockener Standorte
v mit Verbuschung

Kreissymbol = Baumjungwuchs (i. d. R. Wald-Kiefer)

0 50 100 m
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Verstreut über die ehem. Ackerfläche mit einer gewissen Häufung im südöstlichen Teil findet
sich Gehölzjungwuchs, meist Wald-Kiefer (Pinus sylvestris) und Späte Traubenkirsche (Prunus
serotina).

Vor allem im westlichen Abschnitt der Ackerbrache tritt stellenweise gehäuft das Land-Reitgras
(Calamagrostis epigejos) auf (in Abb. 2-2 nicht gesondert dargestellt), während sich am südöst-
lichen Rand infolge Ablagerung von Gartenabfällen eine Artenarme Brennnesselflur entwickelt
hat. Weiterhin sind am Südrand des Flurstücks verschiedene Lagerplätze angelegt.

An der Westseite schließt an die Ackerbrache eine ältere Weihnachtsbaumkultur aus zumeist
Blauen Stechfichten an. Die Bäume bilden einen sehr dichten Bestand aus, der lediglich im
Südwesten etwas aufgelockert ist. An dieser Stelle sowie dem Gehölzbestand direkt vorgelagert
wächst eine Halbruderale Gras- und Staudenflur trockener Standorte, die im Gegensatz zu der
auf der Ackerbrache von Gräsern beherrscht wird.

Im Nordwesten des Flurstücks befindet sich ein kleines Spargelfeld, das augenscheinlich noch
bewirtschaftet wird.

2.2 Bewertung

Auf dem brachliegenden Acker hat sich überwiegend eine mäßig artenreiche Pflanzengemein-
schaft eingestellt, die dem Biotoptyp Halbruderale Gras- und Staudenflur trockener Standorte
zugeordnet werden kann. Nach v. DRACHENFELS (2012 kommt diesem Biotoptyp prinzipiell eine
mittlere Wertstufe (III) zu. Als bedeutsam herauszustellen sind die Vorkommen einzelner typi-
scher Magerrasenarten, die aktuell jedoch nur einen geringen Anteil am Vegetationsbestand
haben und sich ohne adäquate Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sich aus nicht weiter
ausbreiten können.

Übergangsbereiche wie zwischen der Weihnachtsbaumkultur und der Gras- und Staudenflur
werden gern von Zauneidechsen (Lacerta agilis) besiedelt. Da Hinweise auf entsprechende Vor-
kommen nicht vorliegen, bleibt dieser Aspekt bei der Bewertung unberücksichtigt.

Nachteilig wirken sich hingegen das flächige Auftreten von Land-Reitgras, die Ruderalisierungs-
tendenzen infolge Ablagerung von Gartenabfällen sowie die Ausbreitung der Späten Trauben-
kirsche als invasiver Neophyt aus (vgl. Abb. 4-1). Daher wird der Fläche als Biotop die niedrige-
re Wertstufe »II« („von allgemeiner bis geringer Bedeutung“) zugeordnet.

Naturschutzfachlich von geringer Bedeutung (Wertstufe I) ist die Weihnachtsbaumkultur. Diese
Wertstufe wird auch dem Spargelfeld im Nordwesten des Gebietes zugeordnet.
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3 KOMPENSATIONSPLANUNG

3.1 Bisheriges Planungskonzept

Der im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 32 erstellte Landschaftspflegerische
Begleitplan (LBP) (DSI 2008) sieht als Maßnahme Nr. 5 vor:

»Für die Durchführung der Maßnahmen ist primär der westliche Teil der Fläche mit Bewuchs
Weihnachtsbaumkultur (Wertstufe I) vorgesehen. 24.200 m² sind für die Entwicklung von
Sandmagerrasen bzw. magerem, mesophilem Grünland (Wertstufe III) vorgesehen. Dadurch
wird der Ausgleichsbedarf für Beeinträchtigungen von Offenlandbiotopen in Höhe von 48.364
Wertpunkten durch die Wertsteigerung von 48.400 Wertpunkten ausgeglichen.

Die Gehölzkompensation wird durch die Anlage/Ergänzung eines geschlossenen Gehölzstrei-
fens (Wertstufe III) in einem Umfang von 2.000 m² entlang der Westgrenze realisiert. Hierdurch
wird der Ausgleichsbedarf aus dem B-Plan Nr. 32/02 in Höhe von 200 m² erbracht. Der verblei-
bende Rest von 1.800 m² gewährleistet den Ausgleich für erhebliche Beeinträchtigungen von
Gehölzstreifen in Höhe von 3.420 Wertpunkten durch die Wertsteigerung von 3.600 Wertpunk-
ten.«

Aus fachlichen Erwägungen heraus soll die Entwicklung von Magerem Grünland nunmehr auf
der Ackerbrache erfolgen, während Teile der verbliebenen Weihnachtsbaumkultur sukzessive
zu einem standortheimischen Laubgehölz umgebaut werden soll.

3.2 Neufassung der Kompensationsberechnung

Zur Bestimmung des Flächenbedarfs für die Eingriffskompensation findet die »Arbeitshilfe zur
Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung« des NIEDERSÄCHSI-

SCHEN STÄDTETAGS (2006) Anwendung. Nach diesem Rechenmodell wird die Wertigkeit der
überplanten Biotope im aktuellen Zustand, ausgedrückt in einem Wertfaktor von 0 bis 5, mit der
jeweiligen Fläche des Biotops multipliziert. Die Summe aller Flächenwerte ergibt den Gesamt-
wert des betrachteten Gebietes in Punkten.

In analoger Weise werden die Werte für die Zielbiotope nach Umsetzung des Vorhabens ermit-
telt. Die Differenz zwischen den Werten des Bestandes und den Entwicklungszielen ergibt die
rechnerische Aufwertung. Dieser Wert sollte der Bedarfsgröße für die Kompensation möglichst
entsprechen.

Als Wertfaktoren werden im Folgenden jedoch nicht diejenigen aus der angegebenen Quelle
verwendet, sondern die aktuelleren Angaben nach v. DRACHENFELS (2012) eingesetzt.
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Kompensationsbilanzierung

1. Offenlandbiotope

Bestand Biotoptyp Wertstufe Fläche [m²] Flächenwert

Halbruderale Gras- und Staudenflur
aus Ackerbrache ASb 2 24.182 48.364

Planung Biotoptyp Wertstufe Fläche [m²] Flächenwert
Sonstiges mesophiles Grünland GMS 4 24.182 96.728

Rechnerisch ergibt sich somit eine Aufwertung um einen Flächenwert von 48.364

Nach dsi (2008) steht dem ein Flächenwert von  48.364 als Bedarfsgröße gegenüber.

Damit gilt der Eingriff in die Offenlandbiotope als vollständig ausgeglichen.

2. Gehölzbiotope

Bestand Biotoptyp Wertstufe Fläche [m²] Flächenwert
Weihnachtsbaumkultur EBW 1 1.810 1.810
Planung Biotoptyp Wertstufe Fläche [m²] Flächenwert
Standortgerechtes Gehölz HPG 3 1.810 5.430

Rechnerisch ergibt sich somit eine Aufwertung um einen Flächenwert von 3.620

Gemäß LBP (dsi 2008) sind

 3.420 Wertpunkte für erhebliche Beeinträchtigungen von Gehölzstreifen sowie

 200 m² an Ausgleichsbedarf aus dem B-Plan Nr. 32 (aus 2002)

zu kompensieren, die zu einem Flächenwert von 3.620 als Bedarfsgröße zusammengefasst
werden.

Mit dem Umbau von 1.810 m² der Weihnachtsbaumkultur zu einem Standortgerechtes Gehölz
aus Laubgehölzen wird der Eingriff in Gehölzbiotope rechnerisch ausgeglichen.

Mit den beiden aufgezeigten Maßnahmen wird die gemäß LBP (dsi 2008) erforderliche Kom-
pensation außerhalb des B-Plangebietes realisiert.
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4 HINWEISE ZUR GRÜNLAND-ENTWICKLUNG

Rechnerisch wird für die Eingriffskompensation nur ein Teil der Ackerbrache benötigt. Für die
Grünland- / Magerrasen-Entwicklung sollte vorzugsweise ein Bereich gewählt werden, der nicht
unmittelbar an die bestehende Wohnbebauung bzw. an Straßen oder Grundstücke mit höherem
Baumbestand angrenzt, um Störeinflüsse möglichst gering zu halten.

Zumindest auf der zu entwickelnden Fläche, möglichst aber auf der gesamten Ackerbrache sind
als erster Schritt nachteilig zu bewertende Vegetationsbestände wie Land-Reitgrasfluren oder
Gebüsche aus Später Traubenkirsche (s. Abb. 4-1) vollständig (d. h. mit Wurzeln) zu entfernen.

Abb. 4-1: Beeinträchtigungen des Ackerbrache-Biotops:

Flächiger Bestand vom Land-Reitgras (brauner Streifen in der Bildmitte) und Späte Traubenkirsche
(rechts, vorn) als Beeinträchtigungsfaktoren.

Beim Umbau der Weihnachtsbaumkultur sollte der direkte Übergangsbereich zur offenen Gras-
und Staudenflur als potentieller Siedlungsort der gesetzlich geschützten Zauneidechse zu-
nächst geschont bleiben, d. h. es sollten wenigstens zwei bis drei Baumreihen zunächst stehen
bleiben.
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